
 
 
Regelung für Anlieferung und Ladetätigkeit  
 
1. Schlossplatz 
▪ Auf dem Schlossplatz dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden (Parkverbot). 
 
▪ Ladetätigkeit ist erlaubt (24 Stunden / 7 Tage). Nach dem Aus- oder Einladen stellen Sie Ihren 

PKW auf den Ihnen zugewiesenen Platz im Kasernen-Parking. Wenn Sie mehrere PKWs für 
Ihren Anlass benötigen als wir Ihnen entsprechende Parkplätze im Kasernen-Parking anbieten 
können, parkieren Sie diese Fahrzeuge bitte auf eigene Rechnung im öffentlichen Bereich des 
Kasernen-Parkings oder auf einem öffentlichen Parkplatz bzw. in einem anderen Parkhaus. 

 
▪ Bitte beachten Sie, dass Sie während der Ladetätigkeit Ihr Fahrzeug max. 20 Minuten 

unbeaufsichtigt stehen lassen dürfen. Andernfalls ist die Stadtpolizei berechtigt, eine 
Parkbusse auszustellen. Die Ladetätigkeit muss klar erkennbar sein. 

 
 
2. Ochsengässli 
▪ Für Ladetätigkeit im Ochsengässli gelten die dafür bewilligten Zeiten gemäss 

Altstadtregelung: 
 - Montag bis Freitag  06.00 – 11.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 
 - Samstag  06.00 – 11.00 Uhr 
 
▪ Wenn Sie Ihre Ladetätigkeit ausserhalb dieser Zeiten vornehmen müssen, erhalten Sie von uns 

bei Ihrer Ankunft eine entsprechende Ausnahmebewilligung. Legen Sie diese in Ihrem 
Fahrzeug hinter Ihre Windschutzscheibe. Bitte händigen Sie diese vor Ihrer Abreise dem 
Veranstaltungstechniker aus. Für verloren gegangene Ausnahmebewilligungen erheben wir 
die offizielle Wiederbeschaffungsgebühr von CHF 600.00 plus CHF 40.00 
Umtriebsentschädigung. 

 
Bitte beachten Sie, dass wir für unbefugt parkierte Fahrzeuge auf dem Schlossplatz und im 
Ochsengässli keine Verantwortung übernehmen. 
 
 
3. Öffentliche Parkplätze für Busse und LKW 

Feerstrasse 4, 3 Bus Plätze (3 Stunden gratis, sonst Ticket über Parking Pay beziehen) 
 Sporthalle Schachen, 2 Plätze und bei der Sporthalle Schachen weitere 2 Bus Parkplätze 
 
4. Kasernen-Parking 
▪ Unseren Veranstaltern können wir eine begrenzte Anzahl Gratis-Parkplätze im Kasernen-

Parking anbieten. Bitte reservieren Sie diese bei unserer Technischen Leitung, Email: 
kuk@aarau.ch. 

 
▪ Sie erhalten die entsprechende Bewilligung mit den Ihnen zugewiesenen nummerierten 

Parkplätzen sowie einem entsprechenden Plan des Kasernen-Parkings bei Ankunft vom 
Veranstaltungstechniker. Bitte stellen Sie dazu Ihren PKW kurz vor der Eingangstreppe ab 
(analog Ladetätigkeit), nicht auf dem Schlossplatz! (Bussenregelung). 

 
Für Ihre Besucher und Teilnehmer empfehlen wir Ihnen das Kasernen-Parking in nächster Nähe zum 
kultur & kongresshaus aarau. Für Ihre Gäste können Sie auch Plätze vorreservieren. Bitte wenden 
Sie sich diesbezüglich direkt an: Aare Parking AG, Tel. 062 836 61 61, Email: info@aare-parking.ch; 
www.aare-parking.ch. 
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